
3. Das Edikt von Versailles vom 29. November 1787 
 
Ludwig der XVI. (1754-1793) erließ dieses Toleranzedikt für Hugenotten und Juden in Frankreich am 
29.11.1787. Es wurde bestätigt und mit seinen 37 Artikeln in Kraft gesetzt durch das Parlament am 
29.1.1788. Erstmals in der französischen Geschichte wurden den Hugenotten bürgerliche Freiheiten 
zugestanden. Sie durften jetzt Eigentum haben und Berufe ausüben, jedoch nicht Staatsbeamte 
werden.  
 
Der Katholizismus blieb Staatsreligion. Protestantische Pfarrer hatten nicht das Recht, Ehen und 
Sterbefälle zu beurkunden. Ein Anhang regelte die Gebühren, die von den Hugenotten an 
katholische Pfarrer oder Staatsbeamte bei Inanspruchnahme ihrer Dienste zu zahlen waren. Erst der 
Code Napoleon brachte 1804 den Protestanten in Frankreich die vollen bürgerlichen Rechte.   
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